
So erreichen Sie uns

Malteser Übergangshilfe für Pflegebedürftige 
Treskowallee 110 (Eingang Dönhoffstraße) 
10318 Berlin
S-Bahn: Karlshorst
Telefon: 030 348 003 111
E-Mail: Notfalldienst.Pflege.Berlin@malteser.org
www.malteser-berlin.de/dich-schickt-der-himmel

Wir suchen Helferinnen und Helfer!

Als Teil unseres Teams können Sie Menschen in 
schwierigen Situationen unterstützen und dabei 
selbst profitieren. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, 
macht Freude und bietet einige Vorteile: 
 
| �Eine Aufwandsentschädigung von  

bis zu 250 Euro im Monat

| �Kostenlose Schulungen und Qualifikationen, 
um gut vorbereitet zu sein; attraktive 
Vergünstigungen und Ermäßigungen bei 
unseren Partnern.

| �Sinnvolles Engagement mit persönlichem 
Mehrwert verbinden

Wir suchen 

Helferinnen 

und Helfer!

Malteser 
Übergangshilfe 
für Pflegebedürftige

gefördert von der Senatsverwaltung für  
Wissenschaft, Gesundheit und Pflege



Malteser Übergangshilfe  
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Verlässliche Unterstützung – genau dann, wenn 
Sie sie brauchen
 
Manchmal kommt alles anders als geplant – und 
plötzlich fehlt die Unterstützung im Alltag:
 
| �Nach einem Krankenhausaufenthalt  

ist der Alltag schwer.
| �Menschen, die sonst helfen, können  

plötzlich nicht kommen.
| �Eltern von einem pflegebedürftigen Kind 

brauchen für ein paar Stunden eine Vertretung.
 
In solchen Momenten sind wir für Sie da – 
schnell, unbürokratisch und mit Herz. 
 
Wann helfen wir? 
Unsere Ehrenamtlichen helfen kurzfristig,  
zum Beispiel: 
 
| �Einkäufe oder Medikamente besorgen
| �Mit Ihnen zu Terminen gehen
| �Zeit mit Ihnen verbringen, wenn die 

Betreuungsperson ausfällt
 
Wir organisieren Hilfe so schnell wie möglich.
 
Wo helfen wir? 
Wir sind in allen Berliner Bezirken aktiv. 
 

Was können wir nicht leisten?
Wir übernehmen keine Aufgaben der 
Grundpflege (wie Waschen, Anziehen 
oder Essen geben) und keine medizinische 
Behandlungspflege (wie Verbände wechseln 
oder Medikamente verabreichen). Auch 
Reinigungsarbeiten im Haushalt gehören nicht 
zu unserem Angebot. 
 
Wer trägt die Kosten?
Die Kosten übernimmt in der Regel die Pflege
kasse, wenn Sie einen Pflegegrad haben (§ 45a 
SGB XI). Es ist auch eine private Abrechnung 
möglich. 
 
Malteser Übergangshilfe – Wir sind für Sie da!
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